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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §188

BAO §200 Abs1

BAO §200 Abs2

BAO §208 Abs1 litd

BAO §295

Rechtssatz

Wie der VwGH ausgesprochen hat, stellt sich das Verfahren nach § 188 BAO als Bündelung eines Ausschnittes der

Einkommensteuerverfahren aller Beteiligten dar. Vorläu9ge Bescheide werden erlassen, um einen dem Grunde nach

wahrscheinlich entstandenen Abgabenanspruch in jenen Fällen realisieren zu können, in denen der eindeutigen und

zweifelsfreien Klärung der Abgabep<icht oder der Höhe der Abgabenschuld nach den Ergebnissen des

Ermittlungsverfahrens vorübergehende Hindernisse entgegenstehen. Soweit im Rahmen eines Feststellungsverfahrens

gemäß § 188 BAO die Höhe des einheitlichen Gewinnes bzw. Überschusses aufgrund vorübergehender Hindernisse

nicht ermittelt werden kann, steht der Anteil am Gewinn bzw. Überschuss der einzelnen Beteiligten nicht fest. Diese

Ungewissheit kommt durch die Erlassung eines vorläu9gen Feststellungsbescheides zum Ausdruck und erfasst

insoweit auch den abgeleiteten Einkommensteuerbescheid. Folglich liegt hinsichtlich dieser Ungewissheit auch dann

ein Anwendungsfall des § 208 Abs. 1 lit. d BAO vor, wenn ein Feststellungsbescheid gemäß § 200 Abs. 1 BAO vorläu9g

ergangen ist und der davon abgeleitete Bescheid - im Hinblick auf § 295 BAO - endgültig erlassen wurde (vgl. VwGH

29.1.2015, 2012/15/0121). Zwar unterliegt die Erlassung von Feststellungsbescheiden selbst grundsätzlich nicht der

Festsetzungsverjährung des § 207 Abs. 1 BAO (vgl. etwa VwGH 22.5.2013, 2009/13/0088), sodass § 207 BAO keine

Grenze für deren Erlass bietet. Allerdings ist für den Beginn und damit den Lauf der Verjährungsfrist für das hier

gegenständliche Einkommensteuerverfahren die oben beschriebene Durchschlagswirkung einer vorläu9gen

Feststellung durch § 208 Abs. 1 lit. d BAO zeitlich befristet, wonach die Verjährung mit dem Ablauf des Jahres beginnt,

in dem die Ungewissheit beseitigt wurde.
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